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verwaltete . Leider aber wurde ſchon im Jahre 1840 der Oden

wälder Kreis wieder aufgelöst und deſſen Gebiet den an

ſtoßenden Kreiſen einverleibt . Doch verblieb Mosbach der Sitz

eines Stadt - und zweier Landämter , deren Bewohnerſchaft 24,300

Seelen zählte , nur hat man dieſe Aemter hernach in ein einziges

Bezirksamt vereiniget

Das Stift und die Stadtpfarrei .

Ueber die Anfänge und früheren Verhältniſſe des Kirchen

weſens zu Mosbach ſchwebt leider ein undurchdringliches Dunkel .

Die Vergabung der königlichen Abtei daſelbſt an das Domſtift

zu Worms im Jahre 976 iſt die älteſte und für lange Zeit die

einzige urkundliche Nachricht , welche wir bisher über dieſes

Gotteshaus auffinden konnten .

Dasſelbe war in der Ehre der heiligen Juliana 66) er

richtet und von Mönchen des Benedictiner - Ordens bewohnt ,

und etliche über zwanzig Dörfer und Höfe der Umgegend mit

ihren Leuten und Gütern , Kirchen und Kapellen , Wäldern und

Almenden , Abgaben und Leiſtungen , bildeten ſein Widemgut ,

woraus man erſieht , daß es damals ein ganz bedeutendes Kloſter

geweſen ſein muß .

Das Hochſtift Worms aber ſcheint dieſe Abtei in eine

bloße Propſtei verwandelt und den größten Theil ihrer Ein

künfte für ſich bezogen zu haben , weshalb das Kloſter namen

los dahin lebte , bis es während der Zeiten , wo die Collegiat

ſtifte vorherrſchenden Anklang fanden , in ein ſolches umge

ſtaltet wurde . Die älteſte Urkunde , welche eines „Propſtes , De

cans und Capitels der S . Julianenkirche zu Mosbach “ erwähnt ,

iſt vom Jahre 1277 .

Die Collegiatſtifte beſtunden in Genoſſenſchaften von Geiſt

lichen , welche für den Chordienſt , die Schule und Seelſorge

an einer Kirche verpfründet waren und unter dem Vorſtande

66 ) Der Jungfrau und Märtyrin , und nicht des h. Julian , wie zu

weilen fälſchlich angegeben wird, ſelbſt bei Uss er mann , episcop Wirce -

burg . 264 .



eines Propſtes und Decans ( oder auch nur Eines derſelben )

ihre eigene Verfaſſung und Verwaltung beſaßen Sie unterlagen
der Gerichtsbark des Diöceſanbiſchofs und verhandelten ihre

noniker , Capitel⸗ , Chor - oder Stift ine be

ſtimmte Zal ausmachte bei der Stiftskirche in beſonderer

Pfründe häuſers

Gewif malige „königliche Abt ſo
t weniger das Collegiatſtift zu Mosbach auf die Entwicke

iſigen Stadt einen bedeutenden Einfluß . Es bildet
ſich ein gewiſſer Wetteifer zwiſchen beiden in der Erweiterung
ihres Beſitzes und ihrer Rechte , welcher wohl zu manchem Hader
und Streite geführt , aber doch im Ganzen

und förderlich gewirkt hat

d Ire D
Pf Heller den Kir

hen f
d 5 Lehen des Hoch

ſtifts zu Wirzburg r, vom dortigen Biſchof beliehen ward
In der Kaufurkunde 67) finden wir Herrn Albreck von.

Decanehalheim als Propſt der S. Julianakirche neben dem
Heinrich aufgeführt

ilich wurden in Folge dieſes Ueberganges des

in das Stift Mosbach in der dortigen

2 S

Kirche einige Bauverbeſſerungen vorgenommen , wobei man im
Fronaltare einige Heiligen - Reliquien vorfand , welche die
Stiftsherren , mit Genehmigung des Biſchofs vo Wirzburg , in

würdiger aufbewal irden Dieſen Vorgang beſtätigte hier
auf König Adolf 6s) wäl d ſeines Verweilens zu Oppenheim

297 .im Sommer 1

Eine wichtige Erwerbung machte das Stift im Jahre 1307
ndem dasſelbe vom Kloſter Komburg , in deſſen drückender

0 heft a . . N IB Rem Tres „foegenheit das Dorf l mit dem Fronhofe un

*



44

Kirchenſatze , mit allen Leuten und Gütern , Gerichten , Rechten

und Zugehörten , um eine baare Summe erkaufte , worauf ihm

der Biſchof von Wirzburg geſtattete , ſich die Mülbacher Kirche

völlig einzuverleiben “ ) , d. h. die Pfarrgefälle zu beziehen

und die Seelſorge der Pfarrei durch einen beſcheiden bezalten

Prieſter verſehen zu laſſen .

Zu gleicher Zeit ( 1313 ) bewilligte der Biſchof dem Pfarrer

Diemar zu Mosbach , welcher in der daſigen Kirche den S .

Petersaltar geſtiftet und bewidmet hatte , die Uebertragung eines

Neuntels vom Zehenten zu Neckarelz , Düdesheim und Zim

mern an dieſe Pfründe , nachdem der Graf von Düren und

die Schenke von Limburg , deren hochſtiftiſches Lehen dasſelbe

bisher geweſen , darauf Verzicht geleiſtet 70) .

Weiter erwarb das Stift im Jahre 1332 von dem Ritter

Johann von Obrigheim ein Hofgut an dieſem Orte , den Pfarr⸗

ſatz und die Fähre zu Gerach , einen Hof zu Reichenbuch

und verſchiedene Güter zu Grumbach , wie ſechs Jahre hernach

von dem Ritter Eberhard Vetzer von Obrigheim „ das Drittel

an der Vogtei des Dorfes zu Sulzbach mit allen Rechten an

Leuten und Gütern “ , um den Kaufſchilling von 90 Pfunden

Häller . Hiezu erkaufte es ſodann ſpäter ( in den Jahren 1376

und 1379 ) von dem Ritter Rudolf von Hohenried und den

Seinigen die beiden anderen Drittel um 340 Gulden .

Im Jahre 1335 aber beſtätigte und erweiterte Kaiſer Lud

wig , nachdem er unſer Stift ſchon früher in ſeinen und des

Reiches Schutz genommen und ihm die Freiheit der Collegiat

kirche zuWimpfen verliehen 12) , die Rechte desſelben in der

Stadt Mosbach , wie es ſolche von Alten hergebracht hatte , in

folgender Weiſe .

1) Die Stiftsgeiſtlichkeit hat von den Höfen und Häu

ſern , worin ſie mit ihrem Geſinde wohnt , wie von ihren Gu

69 ) Stifts - Copeibuch , S. 28, 73 und 74.

70) Ebendaſelbſt , S. 65, und oberrhein . Zeitſchr . XI , 144 u. 341 .

71) Stifts - Copeibuch S. 41, 91 und 94.

72 ) Ebenda , S. 26 und 29.



tern , Gilten und Nutzungen außerhalb der Mosbacher Ge

markung , keine Bete oder Steuer zu geben , und der Stadt

ebenſo auch keine „ unpfäfflichen Dienſte “ zu leiſten , es ſei mit

„ Graben , Wachen , Reiſen oder dergleick

2) In Streitigkeiten , welche ſtiftiſche Güter oder Gil

Guͤtern und Gilten „ im Leben oder am Todbette “ für

ſich Seelgerette oder Jahrtage zu ſtiften
N3 ) Die Stiftsherren haben das Recht , den Wein , welchen

ihnen ihre eigenen Reben liefern , in ihren Häuſern auszuſchänken

Lehe Stifte für immer als Eigentum zu
ren, und was ihnen darauf wächst an Wein oder Korn , das

dürfen ſie zollfrei verkaufen nach Gutbefinden

ſe bedeutenden Privilegien und Rechte 73) , nament
P Sta

Katſer dem

underts aufhörte , für eine

pfälziſchen Beſitz übergieng .

Vageg de das S U den Pfalzgrafen
vielfach begünſtigt , beſond deſſen Streitigkeiten mit der
Stadt wegen der beiderſeitigen öfters in Gegenſatz gerathenen
Rechte , wie wir oben geſehen . Als den größten Wohlthäter des
Stiftes zeigte ſich aber Pfalzgraf Otto J, indem er dasſelbe im
Jahre 1447 mit anſehnlichen neuen Einkommen bed

Privilegium Ludo viei imperatoris anno 1335 conces -
sum iſt en z Wirtzburg , des Frytags nach Sant K Stag“, und

ht in 2 hu c
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„ Geiſtliches Weſen “ , meinte der fromme Fürſt , „ könne

ohne weltliche Unterſtützung nicht beſtehen ; es gebühre ſich

daher , daß man zur Erhaltung und Vermehrung des Gottes —

dienſtes , wie zum Troſte der Gläubigen , die Kirchen und Got

teshäuſer mit zeitlichen Gütern begabe . Und da im S . Ju

lianen⸗Stifte ſeiner Stadt Mosbach der heilige Dienſt mit

Singen und Leſen bisher fleißig und andächtig gepflegt worden ,

ſo habe er dasſelbe zu ſeiner Grabſtätte erwählt und ihm da

für zwei Drittel des großen und kleinen Zehenten zu Neckar

elz , Diedesheim , Zimmern und Schreck verſchrieben . “

Solches ſei geſchehen „ zur Mehrung göttlicher Ehre , zum

Lobe S . Julianen , der Kirchen - und Hauptfrau des Stiftes ,

wie zu ſeinem , ſeiner verſtorbenen Hausfrau , ſeiner Vorältern

und Nachkommen ewigen Gedächtniſſe . “ Dagegen hätten die

Stiftsherren täglich eine Seelenmeſſe durch drei Prieſter ,

zwei Schüler und den Meßner leſen und ſingen zu laſſen , wie

jährlich in der Fronfaſten eine große Seelenvesper und Vigilie ,

wie ſich ' s gebühre , abzuhalten .

Dieſer fürſtliche Jahrtag mußte mit allen Glocken einge

läutet , vom ganzeu Stiftschore ( den Canonikern , Vicarien und

Altarprieſtern ) , ſodann vom Schuldheißen und Rathe mit

brennenden Kerzen und vom Schulmeiſter mit ſeinen Knaben

feierlichſt begangen werden , wofür jeglicher Theilnehmer ein Ge —

wiſſes an Wein , Brot oder Geld erhielt 74) . Auch war das

74) Das in Allem ſo practiſche Mittelalter kannte die menſchliche

Natur zu gut , um ſich zu ſcheuen , das Intereſſe für ſolche Gedächtniß tage

durch Hegung des Eigennutzens rege zu erhalten . Die Stelle des fürſtlichen

Stiftungsbriefes ( im pfälziſchen Copeibuche X, 153 ) über die Gaben ,

womit die Theilnehmer am Jahrtage bedacht wurden , iſt zu bezeichnend ,

als daß dieſelbe hier nicht mitgetheilt werden ſollte .

„ Wir wollen auch “ , ſagen darin Stiftsdecan und Capitel , „zu

ſolchen Seelmeſſen in den Fronfaſten jeglichsmal 13 Kerzen beſtellen ( u⸗

ſammen von 2 Pfunden Wachs ) , in die eine davon 1 Gulden und in die

anderen je 42 Pfenninge ſtecken . Dieſe Kerzen ſollen der Schuldheiß und

die Rathsherren zum Fronaltare tragen und daſelbſt opfern , nach dem

Opfer aber die Canoniker und Vicare unter ſich vertheilen . Ebenſo wollen

wir jeglichem Prieſter , dem Pfarrer , dem Schulmeiſter und Meßner ,
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Ein beſonderer Artikel der Ordnung betraf die Prediger

in der Stiftskirche . Jeglicher derſelben habe alle Sonn - und

Feiertage und in der Advent - und Faſtenzeit wöchentlich dreimal

zu predigen , aber nicht über eine Stunde lang , damit „ das Volk

nicht verdrießlich werde . “

Ferner wurde beſtimmt , daß bei den feierlichen Umgängen

( Proceſſionen ) um die Stiftskirche und um die Stadt „alle Per

ſonen züchtig und andächtig mitgehen “ , und daß während „einer

ſolchen Kreuzfahrt das Meſſeleſen unterbleiben ſolle , damit

das Volk nicht abgehalten ſei , ſich dem Zuge anzuſchließen . “

Was nun die Mosbacher Pfarrei betrifft , ſo gehörte ſie

dem Stifte und wurde jeweils von einem Präbendare des —

ſelben verſehen . Der erſte ihrer Leutprieſter , deſſen die Urkun

den erwähnen , war jener Diemar , welcher im Jahre 1313

den S . Peters⸗Altar in der Kirche geſtiftet . Die Jahrzeitord⸗

nung von 1447 enthält die Beſtimmung , daß „ auch dem Pfar

rer , wenn er während der Fronfaſten eine Seelenmeſſe in der

Pfarrkirche leſe , wie dem Schulmeiſter und Meßner , je 12

Pfenninge fallen ſollen . “ Unter „ Pfarrkirche “ iſt die damals

unweit der Stiftskirche gelegene Capelle der heiligen Cäcilia zu

verſtehen , wie ſich aus folgender Nachricht ergibt .

Dem Leutprieſter Munkler wurde im Jahre 1488 durch

den Stiftsdecan Wolfgang in Erinnerung gebracht 16) , „ daß

er verbunden ſei , nach dem Früh - Chordienſte in der Cäcilien⸗

Capelle den pfarrlichen Gottesdienſt zu halten ; hernach aber

ſich wieder in den Chor zurück zu begeben , um neben ſeinen

Mitbrüdern dem dortigen Dienſte nach Maßgabe ſeiner Pfründe

obzuligen . Auf der Kanzel gebühre ihm nicht , in ſeinen Pre⸗

digten etwa Dinge vorzubringen , welche der Stiftsgeiſtlichkeit

zum Nachtheile gereichen könnten . “

Dieſe letztere Ermahnung 77) dürfte uns ziemlich zu dem

Schluſſe berechtigen , daß auch zu Mosbach damals auf der

76 ) Stifts⸗Copeibuch , S. 78.

77 ) ln cancellis non debet in preiudicium , damuum et grava -

men huiusmodi ecclesie ( der Stiftskirche ) predicare , sed potius

eandem et eiusdem personas fideliter promovere .



Vorboten der Reformation g orten . Um ſo inlaßt

ſchreiten , wie es im Jahre 1507 gegen d derd
ſchah , deſſen unprieſterliche Aufft

niß gegeben 7s

Die Zeiten der Reformation .

Nicht ſofort machte die Glaubensä nderung ihren Ein
fluß auf den Beſtand geltend Zwar ſchor
im Jahre 1524 war ein evangeliſcher Prediger , Meiſte Wen
del Kretz , auf Verlang d Buͤrgerſchaſ N f

Im Jahre 1548 erſcheint als evangeliſcher

d d wieder entließ , weil er ſich en der
1 11 5 Ny * 11 31 17ligtonsbefehl de Interi ſträul Hiel if

unterhielten ; denn öffentliche Mittel ur Zeit für ſe
Zweck nicht vorhanden , und wir ſe Ich daß das kathe

78) Anno Domini Proxima post festum S. Petri ad vin -
cula , dominus Geo gius Herder ro tempore vicarius ecclesie S
Juliane in Mospach , a domino Decano pro suis excessibus inclau
stratus , spreto mandato claustrum exivit etc . 7 h

ben hie wiederholt Gehorſar zerufen ; er ſei
1 erſt erſchienen , daher nicht m in

obedientibus obvenire as Stif Co h, S
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